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OLG Brandenburg, Beschl. v. 28.3.2025 – 5 W 62/24 
 
 
WEG §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1, 8 Abs. 1 
Begründung von Sondereigentum als rein sachenrechtlicher Vorgang; Begründung von 
Sondereigentum vor Errichtung des Gebäudes; teilweise Aufhebung von Sondereigentum 
 
1. Die Begründung von Wohnungseigentum ist ein sachenrechtlicher Akt, dessen inhaltliche Zu-
lässigkeit nur davon abhängt, ob er den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes entspricht, 
und der unabhängig von der tatsächlichen Bauausführung mit Vollzug im Grundbuch wirksam wird. 
2. Wird das Gebäude nicht errichtet, so bleibt hiervon die Wirksamkeit der Aufteilung und die Rich-
tigkeit des Grundbuchs unberührt; es fehlt nur am tatsächlichen Gegenstand des Sondereigentums 
(sog. „substanzloses“ Sondereigentum). 
3. Die Anpassung der rechtlichen an die tatsächliche Situation kann in diesem Fall durch Über-
tragung der Miteigentumsanteile der Antragstellerin auf die übrigen Mitglieder der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile erfolgen (Anschluss an 
BayObLG, Beschl. v. 7.11.2001 – 2Z BR 10/01). 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion)  














